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Staatsanwaltschaft Bielefeld
Staatsanwaltschaft, 3 3 5 9 5  Bielefeld

111//0000209/06//58093-06.06/0,55EUR
Rohrteichstraße 16 
33602 Bielefeld 
Telefon: (0521)549-0  
Telefax: (0521)549-20 32 
Sprechzeiten:

Rechnung
Datum: 06.06.2006

Unser Geschäftszeichen:-42 -crs-831/04 i— — --—Staatsanwaltschaft Bielefeld
Ihr Zeichen:

Bezeichnung der Sache:13 Ds 42 Js 831/04 -545/05- Amtsgericht Minden
Sehr geehrte Empfängerin, sehr geehrter Empfänger,
in dem vorgenannten Verfahren wurde folgende Rechnung aufgestellt:

_Kassenzei_chen:____ 2 5 7 A _7 6 __ 3 3 1 __0 ......._ .... _
Bitte zahlen Sie an:Oberjustizkasse Hamm Kontonummer: 41001509Bankleitzahl: 410 000 00 Dt. Bundesbank Filiale Hamm BIC: MARKDEF1410IBAN: DE62 4100 0000 0041 0015 09

Nr. Bezeichnung des Ansalzes, ggfls. Nummer des Kosten- - ‘ W ert /' ^ Betrag
Verzeichnisses zum Gerichtekostengesetz EUR EUR

01 Gesamtgeldstrafe h f l l *  / /)« | 4* f7 *. »AbJUhden KtchTer von Bornes 150,00
02 3601
':. V

Verwerfung oder Zurückweisung der Beschwerde (GKG in der Fassung vom 01.07.2004) 50,00
03 3118 Gebühr für das Strafbefehlsverfahren 60,00
04 9002 Auslagen für Zustellung(en) mit Zustellungs-Urkunde 27,06
05" 9005 Sachverständigen-Entschädigung Psi^chtflo^ I £c\\C (Ä\$&&ch\XV\C£ '
Unier£lichuv\££ahördjoq iriq Fzf,i$1 elUng Jn  Schield-fähIg kö t 2253,54
/ön i"c Hte rTo n B  öTTi n Ihre Zahlungsverpflichtung 

Rechnungsbetrag

2.540,60
2 . 5 4 0 , 6 0

Zahlen Sie bitte unter Angabe des Kassenzeichens bis zum 22.06.2006 auf das oben bezeichnete Konto der Gerichtskasse.Für die Zahlung benutzen Sie bitte den beigefügten, bereits vorbereiteten Zahlungs- verkehrsvordruck. Sollten Sie eine andere Uberweisungsform bevorzugen, muss als Verwendungszweck unbedingt und nur allein das Kassenzeichen angegeben werden. Gerichtskostenmarken und Abdrucke von Gerichtskostenstemplern dürfen für die Zahlung nicht verwendet werden.Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf der Zahlungsfrist die mit weiteren Kosten ver­bundene zwangsweise Einziehung des Betrages ohne vorherige Mahnung zulässig ist.
Einwendungen gegen die Rechnung entbinden Sie nicht von der Verpflichtung zur vor­läufigen Zahlung des angeforderten Betrages.
Durch die Zahlung werden Einwendungen gegen die Rechnung nicht ausgeschlossen.


